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Legende:

Die Farbe des Vierecks vor einer Beschlussvorlage hat folgende 
Bedeutung:

Grün (■) = angenommene Beschlussvorlage
Rot (■) = abgelehnte oder zurückgezogene Beschlussvorlage
Blau (■) = Mitteilungsvorlage

Das Ratsinformationssystem kann auf der Internetseite der Stadt 
Hennigsdorf unter folgendem Link aufgerufen werden: 

https://ratsinfo.hennigsdorf.de/sessionnet/bi/info.php

Hauptausschuss 15.11.2022

NICHTÖFFENTLICHE SITZUNG

 ■ Beschlussvorlage  BV0113/2022
Einreicher:  Stadtverwaltung

Betreff: Beschluss zur Auftragsvergabe für den Aus-
tausch der Rauchmelder im Rathaus

Abstimmungsergebnis:
10 Ja; 0 Nein; 0 Enthaltungen

Hauptausschuss 29.11.2022

NICHTÖFFENTLICHE SITZUNG

 ■ Beschlussvorlage  BV0117/2022
Einreicher:  Stadtverwaltung

Betreff: Auftragsvergabe zur Lieferung von WLAN-Kom-
ponenten in den Außenstellen

Abstimmungsergebnis:
11 Ja; 0 Nein; 0 Enthaltungen

 ■ Beschlussvorlage  BV0119/2022
Einreicher:  Stadtverwaltung

Betreff: Auftragsvergabe zur Lieferung von Tablets und 
Zubehör für die Oberschulen nach DigitalPakt

Abstimmungsergebnis:
11 Ja; 0 Nein; 0 Enthaltungen

 ■ Beschlussvorlage  BV0123/2022
Einreicher:  Stadtverwaltung

Betreff: Auftragsvergabe zur Lieferung von 
IT-Servertechnik

Abstimmungsergebnis:
11 Ja; 0 Nein; 0 Enthaltungen

 ■ Beschlussvorlage  BV0115/2022
Einreicher:  Stadtverwaltung

Betreff: Beschluss zur Übertragung von Aufgaben im 
ehemaligen „Sanierungsgebiet Ortskern“

Abstimmungsergebnis:
10 Ja; 0 Nein; 1 Enthaltung

Stadtverordnetenversammlung 06.12.2022

ÖFFENTLICHE SITZUNG

 ■ Beschlussvorlage  BV0116/2022
Einreicher:  Stadtverwaltung

Betreff: Beschluss zur Haushaltssatzung 2023 mit Haus-
haltsplan und Anlagen gemäß §§ 3, 66 und 67 BbgKVerf

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Hennigsdorf hat mehrheit-
lich den folgenden Beschluss gefasst:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Haushaltssatzung 
2023 mit Haushaltsplan und Anlagen.

Abstimmungsergebnis:
25 Ja; 4 Nein; 0 Enthaltungen

Der Beschluss nebst Begründung, Änderungsanträgen und eventu-
ellen Anlagen kann im Ratsinformationssystem auf der Internetseite 
der Stadt Hennigsdorf elektronisch abgerufen werden.

Die Haushaltssatzung 2023 ist abgedruckt unter Öffentliche Bekannt-
machungen auf den Seiten 11-12.

https://ratsinfo.hennigsdorf.de/sessionnet/bi/info.php
https://ratsinfo.hennigsdorf.de/sessionnet/bi/vo0050.php?__kvonr=3364
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Amtliche Mitteilungen

 ■ Beschlussvorlage  BV0121/2022
Einreicher:  Stadtverwaltung

Betreff: Beschluss über den geprüften Jahresabschluss 
des Haushaltsjahres 2021 der Stadt Hennigsdorf mit sei-
nen Anlagen

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Hennigsdorf hat einstim-
mig den folgenden Beschluss gefasst:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt den geprüften Jahres-
abschluss des Haushaltsjahres 2021 der Stadt Hennigsdorf mit seinen 
Anlagen.

Abstimmungsergebnis:
29 Ja; 0 Nein; 0 Enthaltungen

Der Beschluss nebst Begründung und eventuellen Anlagen kann im 
Ratsinformationssystem auf der Internetseite der Stadt Hennigsdorf 
elektronisch abgerufen werden.

Die Bekanntmachungsanordnung zum Jahresabschluss 2021 der Stadt 
Hennigsdorf ist abgedruckt unter Öffentliche Bekanntmachungen auf 
den Seiten 6-10.

 ■ Beschlussvorlage  BV0122/2022
Einreicher:  Stadtverwaltung

Betreff: Beschluss über die Entlastung des Hauptverwal-
tungsbeamten zum Jahresabschluss des Haushaltsjah-
res 2021 der Stadt Hennigsdorf

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Hennigsdorf hat einstim-
mig den folgenden Beschluss gefasst:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt:
Dem verantwortlichen Hauptverwaltungsbeamten der Stadt Hennigs-
dorf wird für das Haushaltsjahr 2021 die Entlastung erteilt.

Abstimmungsergebnis:
27 Ja; 0 Nein; 0 Enthaltungen

Der Beschluss nebst Begründung und eventuellen Anlagen kann im 
Ratsinformationssystem auf der Internetseite der Stadt Hennigsdorf 
elektronisch abgerufen werden.

Die Bekanntmachungsanordnung zur Entlastung des Hauptverwal-
tungsbeamten zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2021 der 
Stadt Hennigsdorf ist abgedruckt unter Öffentliche Bekanntmachun-
gen auf der Seite 6.

 ■ Beschlussvorlage Fraktion  BV0125/2022
Einreicher:  Fraktion DIE LINKE

Betreff: Beschluss über ein Beleuchtungskonzept

Der folgende Beschluss wurde durch die einreichende Fraktion 
zurückgezogen:

Die SVV beauftragt die Stadtverwaltung, das Konzept für die ortsfeste 
Straßenbeleuchtung der Stadt Hennigsdorf den Gegebenheiten ent-
sprechend anzupassen und fortzuschreiben.
Die Abschaltung der Lichtpunkte in der Zeit von 23:00 Uhr bis 04:00 
Uhr im Stadtgebiet Hennigsdorfs wird auf alle Straßen im Hennigs-
dorfer Stadtgebiet erweitert.

Der Beschluss nebst Begründung und eventuellen Anlagen kann im 
Ratsinformationssystem auf der Internetseite der Stadt Hennigsdorf 
elektronisch abgerufen werden.

 ■ Beschlussvorlage Fraktion  BV0126/2022
Einreicher:  Fraktion DIE LINKE

Betreff: Befragung der Nutzer und Nutzerinnen im Conny

Der folgende Beschluss wurde durch die einreichende Fraktion 
zurückgezogen:

Es sollte eine anonyme schriftliche Befragung der Nutzer und Nutze-
rinnen erfolgen, um die Veränderungen in der Arbeit mit den Nutze-
rinnen und Nutzern im Conny zu evaluieren.
Darin sollten neben anderen auch die folgenden Fragen enthalten 
sein.

1. Wie beurteilt ihr die Angebote des Jugendclubs?
2. Wie beurteilt ihr die Umgebung des Jugendclubs?
3. Welche Angebote des Jugendclubs gefallen euch besonders gut?
4. Was gefällt euch daran so gut?
5. Welche Angebote gefallen euch nicht so gut?
6. Was gefällt euch daran nicht?
7. Was würdet ihr gern verändern?
8. Wie würdet ihr euer Verhältnis zu den Mitarbeitern und Mitarbei-

terinnen beschreiben?
9. Habt ihr ein vertrauensvolles Verhältnis zu den Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen?
10. Könnt ihr euch mit euren Problemen an die Mitarbeiter und Mit-

arbeiterinne wenden?
11. Helfen sie euch bei der Lösung eurer Probleme und bieten sie euch 

Lösungen an?

Der Beschluss nebst Begründung und eventuellen Anlagen kann im 
Ratsinformationssystem auf der Internetseite der Stadt Hennigsdorf 
elektronisch abgerufen werden.

https://ratsinfo.hennigsdorf.de/sessionnet/bi/vo0050.php?__kvonr=3370
https://ratsinfo.hennigsdorf.de/sessionnet/bi/vo0050.php?__kvonr=3371
https://ratsinfo.hennigsdorf.de/sessionnet/bi/vo0050.php?__kvonr=3380
https://ratsinfo.hennigsdorf.de/sessionnet/bi/vo0050.php?__kvonr=3381
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 ■ Beschlussvorlage  BV0124/2022
Einreicher:  Stadtverwaltung

Betreff: Beschluss zum Sitzungsplan der Fachausschüs-
se und Stadtverordnetenversammlung für das Jahr 2023

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Hennigsdorf hat einstim-
mig den folgenden Beschluss gefasst:

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Hennigsdorf beschließt 
den vorliegenden Sitzungsplan für das Jahr 2023.

Abstimmungsergebnis:
29 Ja; 0 Nein; 0 Enthaltungen

Der Beschluss nebst Begründung und eventuellen Anlagen kann im 
Ratsinformationssystem auf der Internetseite der Stadt Hennigsdorf 
elektronisch abgerufen werden.

 ■ Mitteilungsvorlage  MV0049/2022
Einreicher:  Stadtverwaltung

Betreff: Mitteilung über die Arbeitsplanung der Verwal-
tung für das erste Halbjahr 2023

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Hennigsdorf hat die fol-
gende Mitteilungsvorlage zur Kenntnis genommen:

1. Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Hennigsdorf nimmt 
die als Anlage 1 beigefügte Arbeitsplanung der Verwaltung zur 
Kenntnis.

2. Die Verwaltung informiert darüber, dass keine Beschlüsse vorlie-
gen, die nicht umgesetzt werden konnten.

Die Mitteilungsvorlage nebst Begründung und eventuellen Anlagen 
kann im Ratsinformationssystem auf der Internetseite der Stadt Hen-
nigsdorf elektronisch abgerufen werden.

NICHTÖFFENTLICHE SITZUNG

 ■ Mitteilungsvorlage  MV0042/2022
Einreicher:  Stadtverwaltung

Betreff: Mitteilung über das Ergebnis der Ausschreibung 
und Vergabe der wesentlichen Leistungen des Projektes 
„Grundhafte Erneuerung des Verbindungsweges zwi-
schen Parkstraße und Rathenaustraße (Weg 004)“ in 
Hennigsdorf

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Hennigsdorf hat die Mit-
teilungsvorlage zur Kenntnis genommen:

https://ratsinfo.hennigsdorf.de/sessionnet/bi/vo0050.php?__kvonr=3374
https://ratsinfo.hennigsdorf.de/sessionnet/bi/vo0050.php?__kvonr=3375
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Öffentliche Bekanntmachungen

Jahresabschluss 2021 der Stadt Hennigsdorf

Der vorstehende, am 06. Dez. 2022 von der Stadtverordnetenver-
sammlung beschlossene Jahresabschluss 2021 der Stadt Hennigsdorf 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Der Jahresabschluss mit seinen Anlagen liegt zur Einsichtnahme wäh-
rend der Öffnungszeiten 

dienstags  von 09.00 – 12.00 Uhr und 14.00 Uhr – 18.00 Uhr
donnerstags von 09.00 – 12.00 Uhr

bei der

Stadtverwaltung Hennigsdorf
Fachbereich Service
Fachdienst Kämmerei/ Steuern
Zimmer 2.23
Rathausplatz 1
16761 Hennigsdorf

öffentlich aus.

Hennigsdorf, den 07.12.2022

gez. Th. Günther
Bürgermeister

Entlastung des Bürgermeisters zum Jahresabschluss 
2021 der Stadt Hennigsdorf

Gemäß § 82 Absatz 5 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg 
(BbgKVerf) hat dieStadtverordnetenversammlung der Stadt Hennigs-
dorf am 06. Dez. 2022 die Entlastung des Bürgermeisters zum Jahres-
abschluss 2021 beschlossen.

Der Beschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Hennigsdorf, 07.12.2022

gez. Th. Günther
Bürgermeister
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Saldo in €
Bilanz 2021 01.01.2021 31.12.2021

  A K T I V A 
  
 1. Anlagevermögen 190.613.872,58 197.664.432,65
  
 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände 245.028,62 248.517,99
  
 1.2. Sachanlagevermögen 127.710.869,06 126.439.721,08
 1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 4.293.847,98 2.336.430,35
 1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 64.570.503,64 63.620.311,60
 1.2.3. Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger 

Sonderflächen 
48.194.166,17 46.166.116,97

 1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden 0,00 0,00
 1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 42.696,21 42.696,21
 1.2.6. Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 3.833.325,06 4.806.350,42
 1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.436.310,48 2.795.166,56
 1.2.8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 4.340.019,52 6.672.648,97
  
 1.3. Finanzanlagevermögen 62.657.974,90 70.976.193,58
 1.3.1. Rechte an Sondervermögen 15.962.706,70 15.962.706,70
 1.3.2. Anteile an verbundenen Unternehmen 29.360.598,88 35.685.598,88
 1.3.3. Mitgliedschaft in Zweckverbänden 0,00 0,00
 1.3.4. Anteile an sonstigen Beteiligungen 6.206.074,94 6.206.074,94
 1.3.5. Wertpapiere des Anlagevermögens 5.000.000,00 5.000.000,00
 1.3.6. Ausleihungen 6.128.594,38 8.121.813,06
 1.3.6.1. an Sondervermögen 0,00 0,00
 1.3.6.2. an verbundene Unternehmen 4.000.000,00 4.000.000,00
 1.3.6.3. an Zweckverbände 0,00 0,00
 1.3.6.4. an sonstige Beteiligungen 0,00 0,00
 1.3.6.5. Sonstige Ausleihungen 2.128.594,38 4.121.813,06
  
 2. Umlaufvermögen 33.224.113,24 29.018.141,20
  
 2.1. Vorräte 0,00 1.744.139,81
 2.1.1. Grundstücke in Entwicklung 0,00 1.744.139,81
 2.1.2. Sonstiges Vorratsvermögen 0,00 0,00
 2.1.3. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte 0,00 0,00
  
 2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.413.856,50 3.477.199,07
 2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus 

Transferleitungen 
1.329.618,23 3.021.092,36

 2.2.1.1. Gebühren 227.664,32 287.125,42
 2.2.1.2. Beiträge 7.886,73 64.773,67
 2.2.1.3. Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge -10.545,38 -12.723,06
 2.2.1.4. Steuern 841.836,53 706.636,78
 2.2.1.5. Transferleistungen 260.168,25 1.749.055,26
 2.2.1.6. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 110.395,45 343.337,96
 2.2.1.7. Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige  

öffentlich-rechtliche Forderungen 
-107.787,67 -117.113,67

 2.2.2. Privatrechtliche Forderungen 52.760,20 67.732,95
 2.2.2.1. gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich 52.760,20 67.732,95
 2.2.2.2. gegen Sondervermögen 0,00 0,00
 2.2.2.3. gegen verbundene Unternehmen 0,00 0,00
 2.2.2.4. gegen Zweckverbände 0,00 0,00
 2.2.2.5. gegen sonstige Beteiligungen 0,00 0,00
 2.2.2.6. Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen 0,00 0,00
 2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände 31.478,07 388.373,76
  
 2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00
  
 2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und 

Schecks 
31.810.256,74 23.796.802,32

  
 3. Aktive Rechnungsabgrenzung 5.664.396,77 10.016.706,51
  
  
  BILANZSUMME AKTIVA 229.502.382,59 236.699.280,36
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Öffentliche Bekanntmachungen

Saldo in €
Bilanz 2021 01.01.2021 31.12.2021

  P A S S I V A 
  
 1. Eigenkapital 176.295.858,12 177.593.990,70
  
 1.1. Basis Reinvermögen 106.915.400,28 106.915.400,28
  
 1.2. Rücklagen aus Überschüssen 69.380.457,84 69.893.140,79
 1.2.1. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 65.811.317,63 65.755.800,00
 1.2.2. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses 3.569.140,21 4.137.340,79
  
 1.3. Sonderrücklage 0,00 785.449,63
  
 1.4. Fehlbetragsvortrag 0,00 0,00
 1.4.1. Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis 0,00 0,00
 1.4.2. Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis 0,00 0,00
  
 2. Sonderposten 40.727.544,01 45.262.629,99
  
 2.1. Sonderposten aus Zuweisungenn der öffentlichen Hand 27.369.848,25 32.664.516,21
 2.2. Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen 3.929.049,62 3.850.151,74
 2.3. Sonstige Sonderposten 9.428.646,14 8.747.962,04
  
 3. Rückstellungen 3.619.756,03 3.955.490,05
  
 3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 1.908.014,53 1.635.519,54
 3.2. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung 248.240,92 138.604,53
 3.3. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von 

Abfalldeponien 
0,00 0,00

 3.4. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten 0,00 0,00
 3.5. sonstige Rückstellungen 1.463.500,58 2.181.365,98
  
 4. Verbindlichkeiten 6.804.988,55 7.779.447,60
  
 4.1. Anleihen 0,00 0,00
 4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßnahmen 
4.778.418,01 4.355.047,18

 4.3. Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten 0,00 0,00
 4.4. Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen  

wirtschaftlich gleichkommen 
0,00 0,00

 4.5. Erhaltene Anzahlungen 0,00 0,00
 4.6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.481.476,35 2.674.559,61
 4.7. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 350.828,76 48.731,34
 4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen 0,00 0,00
 4.9. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
 4.10. Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden 0,00 0,00
 4.11. Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen 0,00 0,00
 4.12. Sonstige Verbindlichkeiten 194.265,43 701.109,47
  
 5. Passive Rechnungsabgrenzung 2.054.235,88 2.107.722,02
  
  
  BILANZSUMME PASSIVA 229.502.382,59 236.699.280,36
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Ergebnisrechnung 
Haushaltsjahr 2021 
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis Fortgeschriebener 

Ansatz
Ergebnis Vergleich fortgeschr.

Ansatz / Ergebnis
2020 2021 2021 2021

1 2 3 4

1. Steuern und ähnliche Abgaben 26.160.995,20 23.950.797,00 29.033.447,09 -5.082.650,09
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 30.941.018,04 23.440.903,43 20.403.977,08 3.036.926,35
3. Sonstige Transfererträge 39.899,06 20.000,00 30.281,84 -10.281,84
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.422.590,76 4.168.702,39 3.983.822,30 184.880,09
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 665.525,53 714.520,70 645.259,25 69.261,45
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.434.568,43 1.357.988,62 1.927.638,43 -569.649,81
7. Sonstige ordentliche Erträge 3.084.931,39 2.554.351,03 2.979.117,80 -424.766,77
8. Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00
9. Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00

10. = Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit 65.749.528,41 56.207.263,17 59.003.543,79 -2.796.280,62

11. Personalaufwendungen 24.544.922,16 26.236.194,38 25.213.725,98 1.022.468,40
12. Versorgungsaufwendungen 0,00 4.616,00 4.616,00 0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.813.058,96 13.255.712,78 10.590.244,94 2.665.467,84
14. Abschreibungen 5.448.573,55 5.785.100,00 5.547.311,40 237.788,60
15. Transferaufwendungen 14.538.754,21 15.966.170,86 15.787.395,00 178.775,86
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.396.658,71 3.606.815,49 2.435.560,13 1.171.255,36

17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 56.741.967,59 64.854.609,51 59.578.853,45 5.275.756,06

18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.) 9.007.560,82 -8.647.346,34 -575.309,66 -8.072.036,68

19. Zinsen und sonstige Finanzerträge 718.388,88 713.901,00 756.992,08 -43.091,08
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 142.202,32 328.611,51 237.200,05 91.411,46

21. = Finanzergebnis 576.186,56 385.289,49 519.792,03 -134.502,54

22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.) 9.583.747,38 -8.262.056,85 -55.517,63 -8.206.539,22

23. Außerordentliche Erträge 1.818.984,38 6.105.000,00 5.818.783,50 286.216,50
24. Außerordentliche Aufwendungen 965.040,34 5.254.861,00 5.250.582,92 4.278,08

25. = Außerordentliches Ergebnis 853.944,04 850.139,00 568.200,58 281.938,42

26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22. + 25.) 10.437.691,42 -7.411.917,85 512.682,95 -7.924.600,80

Finanzrechnung 
Haushaltsjahr 2021 
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis Fortgeschriebener 

Ansatz
Ergebnis Vergleich fortgeschr. 

Ansatz / Ergebnis
2020 2021 2021 2021

1 2 3 4
1. Steuern und ähnliche Abgaben 22.672.786,05 24.693.180,56 28.940.106,00 -4.246.925,44
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 29.292.954,51 21.767.697,06 18.368.306,58 3.399.390,48
3. Sonstige Transfereinzahlungen 39.899,06 20.000,00 30.281,84 -10.281,84
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.139.304,66 4.146.600,87 3.702.781,06 443.819,81
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 666.120,97 716.377,96 641.163,99 75.213,97
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.480.712,23 1.398.004,05 1.701.085,33 -303.081,28
7. Sonstige Einzahlungen 1.931.999,16 1.942.068,11 2.025.768,79 -83.700,68
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 691.067,29 798.869,10 887.254,81 -88.385,71
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 59.914.843,93 55.482.797,71 56.296.748,40 -813.950,69

10. Personalauszahlungen 24.201.118,91 26.850.017,59 25.336.094,25 1.513.923,34
11. Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 9.598.803,45 13.128.234,49 9.511.887,13 3.616.347,36
13. Transferauszahlungen 13.622.615,68 15.863.331,01 15.726.399,56 136.931,45
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 164.732,32 328.611,51 237.200,05 91.411,46
15. Sonstige Auszahlungen 2.427.605,23 4.004.854,20 2.227.084,82 1.777.769,38
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 50.014.875,59 60.175.048,80 53.038.665,81 7.136.382,99

17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.) 9.899.968,34 -4.692.251,09 3.258.082,59 -7.950.333,68
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Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis Fortgeschriebener 

Ansatz
Ergebnis Vergleich fortgeschr. 

Ansatz / Ergebnis
2020 2021 2021 2021

1 2 3 4

18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 3.927.608,43 9.340.404,27 6.714.240,77 2.626.163,50
19. Einzahlungen Beiträge und Engelte 56.779,62 17.886,73 93.977,81 -76.091,08
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen 

Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, 

grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 1.801.153,75 1.111.676,26 821.314,17 290.362,09
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem 

Sachanlagevermögen 1.825,97 0,00 500,00 -500,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von 

Finanzanlagevermögen 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 16.231,02 17.500,00 17.473,32 26,68
25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5.803.598,79 15.487.467,26 12.647.506,07 2.839.961,19

26. Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.102.242,60 14.988.026,11 3.678.924,80 11.309.101,31
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für  

Investitionen Dritter 1.795.521,06 5.775.305,79 4.720.325,79 1.054.980,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen 

Vermögensgegenständen 91.811,30 341.701,79 153.389,21 188.312,58
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,  

grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 134.854,53 308.439,69 82.806,60 225.633,09
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem 

Sachanlagevermögen 1.171.815,50 2.876.843,66 1.865.846,69 1.010.996,97
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen 5.000.000,00 10.575.000,00 11.325.000,00 -750.000,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 52.855,20 330.000,00 2.010.692,00 -1.680.692,00
33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 11.349.100,19 35.195.317,04 23.836.985,09 11.358.331,95

34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25. - 33.) -5.545.501,40 -19.707.849,78 -11.189.479,02 -8.518.370,76

35. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17. + 34.) 4.354.466,94 -24.400.100,87 -7.931.396,43 -16.468.704,44

36. Einzahlungen aus der Aufnahme von -Krediten für 
Investitionen 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00

37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne 
Kassenkredite) 0,00 0,00 0,00 0,00

38. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 0,00 0,00
39. = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00

40. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für 
Investitionen 432.924,70 773.400,00 423.370,83 350.029,17

41. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (oh-
ne Kassenkredite) 0,00 0,00 0,00 0,00

42. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 0,00 0,00
43. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 432.924,70 773.400,00 423.370,83 350.029,17

44. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (39. - 43.) -432.924,70 6.226.600,00 -423.370,83 6.649.970,83

45. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven 0,00 0,00 0,00 0,00
46. Auszahlungen an Liquiditätsreserven 0,00 0,00 0,00 0,00
47. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven 

(45. - 46.) 0,00 0,00 0,00 0,00

48. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln  
(35. + 44. + 47.) 3.921.542,24 -18.173.500,87 -8.354.767,26 -9.818.733,61

49. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres 28.237.780,54 31.810.256,74 31.810.256,74 0,00
50. Saldo aus durchlaufenden Posten -349.066,04 0,00 341.312,84 -341.312,84
60. = Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 31.810.256,74 13.636.755,87 23.796.802,32 -10.160.046,45
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Haushaltssatzung der Stadt Hennigsdorf für das  
Haushaltsjahr 2023

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Hennigsdorf hat in 
ihrer Sitzung am 06.12.2022 auf der Grundlage der §§ 3, 65 und 67 
der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 
18.12.2007 (GVBl. I/07, [Nr. 19], S.286), zuletzt geändert durch Art. 3 
des Gesetzes vom 30.06.2022 (GVBl. I/22 [Nr. 21], S.6) folgende Haus-
haltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag 

ordentlicher Erträge auf  62.813.700 EUR
ordentlicher Aufwendungen auf  70.245.100 EUR

außerordentlicher Erträge auf 1.255.000 EUR
außerordentlicher Aufwendungen auf 390.000 EUR

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag 

Einzahlungen auf 74.580.000 EUR
Auszahlungen auf 78.642.300 EUR

festgesetzt. 

Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 59.886.700 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 63.666.600 EUR

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 4.693.300 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 13.575.300 EUR

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 10.000.000 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 1.400.400 EUR

Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven 0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven 0 EUR

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförder-
maßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung 
von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsför-
dermaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 

 4.015.000  EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 
wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe  

(Grundsteuer A) 230 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)  410 v. H.

2. Gewerbesteuer 380 v. H.

§ 5

1. Erträge und Aufwendungen, die auf unvorhersehbaren, selte-
nen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher finan-
zieller Bedeutung beruhen und Erträge und Aufwendungen aus 
der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rech-
ten, Bauten und Finanzanlagevermögen sind „außerordentliche 
Erträge“ bzw. „außerordentliche Aufwendungen“.
Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwen-
dungen als für die Stadt Hennigsdorf von wesentlicher Bedeu-
tung angesehen werden, wird auf 50.000 EUR festgesetzt.

2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, 
ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im 
Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 30.000 EUR 
festgesetzt.

3. Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und 
Auszahlungen sind nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind und 
die Deckung gewährleistet ist. Sind die Aufwendungen und Aus-
zahlungen erheblich, so hat die Stadtverordnetenversammlung 
darüber zu entscheiden.
Nicht zahlungswirksam werdende Aufwendungen, insbesonde-
re die bilanziellen Abschreibungen sind im Sinne des § 70 der 
BbgKVerf grundsätzlich nicht als erheblich anzusehen.

Die Wertgrenzen, ab den überplanmäßigen und außerplanmä-
ßigen Aufwendungen und Auszahlungen erheblich sind, werden

im Ergebnishaushalt 
bei überplanmäßigen Aufwendungen je Budget auf 250.000 EUR
und bei außerplanmäßigen Aufwendungen je  
Budget auf 150.000 EUR 

festgesetzt.

im Finanzhaushalt
bei überplanmäßigen Auszahlungen je Budget auf 250.000 EUR
und bei außerplanmäßigen Auszahlungen je  
Budget auf 150.000 EUR 

festgesetzt.
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4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, 
werden bei

a) der Entstehung eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergeb-
nisses gegenüber dem Plan auf

 2.000.000 EUR
und

b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelauf-
wendungen oder Einzelauszahlungen auf 
 1.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

entfällt

§ 7

entfällt

Hennigsdorf, 07.12.2022

gez. Th. Günther
Bürgermeister

Haushaltssatzung 2023 der Stadt Hennigsdorf

Die vorstehende, am 06. Dez. 2022 von der Stadtverordnetenver-
sammlung beschlossene Haushaltssatzung für das Jahr 2023 der Stadt 
Hennigsdorf wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen liegt zur Einsichtnahme 
während der Öffnungszeiten 

dienstags  von 09.00 – 12.00 Uhr und 14.00 Uhr – 18.00 Uhr
donnerstags von 09.00 – 12.00 Uhr

bei der

Stadtverwaltung Hennigsdorf
Fachbereich Service
Fachdienst Kämmerei/ Steuern
Zimmer 2.23
Rathausplatz 1
16761 Hennigsdorf

öffentlich aus.

Hennigsdorf, den 07.12.2022

gez. Th. Günther
Bürgermeister

Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV für 
das Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund des § 7 Nr. 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebs-
verordnung hat die Stadtverordnetenversammlung durch Beschluss 
vom 18.10.2022 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 
festgestellt:

1. Es betragen 

1.1. im Erfolgsplan

die Erträge 4.164.842 €
die Aufwendungen 3.639.692 €
der Jahresgewinn 525.150 €
der Jahresverlust 0 €

1.2. im Finanzplan

Mittelzufluss / Mittelabfluss
aus laufender Geschäftstätigkeit 1.250.183 €

Mittelzufluss / Mittelabfluss
aus der Investitionstätigkeit -2.375.000 €

Mittelzufluss / Mittelabfluss
aus der Finanzierungstätigkeit -321.693 €

2. Es werden festgesetzt

2.1. der Gesamtbetrag der genehmigungspflichtigen
 Kredite auf 0 €

2.2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-
 ermächtigungen auf 0 €

Hennigsdorf, den 19.10.2022 

gez. Thomas Günther
Bürgermeister 

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 des Eigenbetriebes 
Abwasserbeseitigung der Stadt Hennigsdorf kann während der all-
gemeinen Öffnungszeiten der Stadtverwaltung im Fachdienst Käm-
merei/ Steuern (Beteiligungsverwaltung), Zimmer 2.23, eingesehen 
werden.



13

Amtsblatt für die Stadt Hennigsdorf

32. Jahrgang · Nr. 1 – 10.01.2023 Öffentliche Bekanntmachungen

Festsetzung und Entrichtung der Grundsteuer A und B, 
B-Ersatz für das Kalenderjahr 2023

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Hennigsdorf hat in ihrer 
Sitzung am 06.12.2022 durch Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2023 die Hebesätze der Grundsteuer A auf 230 % und der Grund-
steuer B auf 410 % für das Kalenderjahr 2023 festgesetzt. Gegenüber 
dem Kalenderjahr 2022 ist damit bezüglich der Höhe der Hebesätze 
keine Änderung eingetreten, somit kann auf eine generelle Erteilung 
der Grundsteuerbescheide für das Jahr 2023 verzichtet werden.

Gemäß § 27 Absatz 3 Grundsteuergesetz (GrStG) vom 07.08.1973 
(BGBl. I, S. 965), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.07.2021 
(BGBl. I, S. 2931), wird durch diese öffentliche Bekanntmachung die 
Grundsteuer für das Kalenderjahr 2023 für alle diejenigen Steuerzah-
ler festgesetzt, die für dieses Kalenderjahr die gleiche Grundsteuer wie 
im Vorjahr für ihre Grundstücke zu entrichten haben.

Die Grundsteuer 2023 wird mit den in den zuletzt erteilten Grund-
steuerbescheiden festgesetzten Vierteljahresbeträgen jeweils am 15. 
Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November 2023 fällig. Kleinbe-
träge bis zu 15,00 EURO werden am 15.08.2023 mit ihrem Jahresbe-
trag, Kleinbeträge bis zu 30,00 EURO am 15.02.2023 und 15.08.2023 
zu je einer Hälfte ihres Jahresbetrages fällig.
Für Steuerpflichtige, die von der Möglichkeit des § 28 Abs. 3 Grund-
steuergesetz Gebrauch gemacht haben (Jahreszahler), wird die Grund-
steuer 2023 in einem Betrag am 1. Juli 2023 fällig.

Sollten die Grundsteuerhebesätze geändert werden oder ändern sich 
die Besteuerungsgrundlagen (Meßbeträge) werden gemäß § 27 Absatz 
2 Grundsteuergesetz Änderungsbescheide erteilt.

Für die Steuerschuldner treten mit dem Tage der öffentlichen Be-
kanntmachung die gleichen Rechtswirkungen ein, als wenn ihnen an 
diesem Tage ein schriftlicher Grundsteuerbescheid für das Kalender-
jahr 2023 zugegangen wäre.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Die Steuerfestsetzung kann innerhalb einer Frist von einem Monat, 
die nach dem Tage der öffentlichen Bekanntmachung zu laufen be-
ginnt, schriftlich oder zur Niederschrift durch Widerspruch bei der 
Stadt Hennigsdorf, der Bürgermeister, Rathausplatz 1, 16761 Hennigs-
dorf angefochten werden.
Ein Widerspruch hat keine aufschiebende Wirkung. Durch die Einle-
gung des Widerspruchs wird somit die Verpflichtung, die festgesetzte 
Steuer fristgerecht zu entrichten, nicht berührt.

Hennigsdorf, 07.12.2023

gez. Th. Günther
Bürgermeister

Festsetzung und Entrichtung der Hundesteuer für das 
Kalenderjahr 2023

Gem. § 12a Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg 
(KAG) vom 31. März 2004 (GVBl.I/04, [Nr. 08], S.174), zuletzt geän-
dert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2019 (GVBl.I/19, [Nr. 
36]) wird durch diese öffentliche Bekanntmachung die Hundesteuer 
für das Kalenderjahr 2023 für alle diejenigen Steuerzahler festgesetzt, 
die für dieses Kalenderjahr die gleiche Hundesteuer wie im Vorjahr 
für die persönliche Hundehaltung zu entrichten haben.

Für die steuerpflichtigen Personen treten mit dieser öffentlichen Be-
kanntmachung die gleichen Rechtswirkungen ein, als wenn ihnen an 
diesem Tag ein schriftlicher Steuerbescheid zugegangen wäre.
Die im Kalenderjahr 2022 gewährten Steuervergünstigungen (Steuer-
befreiungen oder Steuerermäßigungen) werden auch für das Kalen-
derjahr 2023 gewährt, soweit die Voraussetzungen weiterhin vorliegen.

Die Hundesteuer 2023 wird mit den in dem zuletzt erteilten Hunde-
steuerbescheid festgesetzten Terminen entrichtet. Vierteljahresbeträge 
werden jeweils am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November 
2023 mit einem Viertel des Jahresbetrages fällig. 
Hat die steuerpflichtige Person bei der Anmeldung des Hundes eine 
jährliche Zahlungsweise beantragt, so ist die Steuer in einem Betrag 
einen Monat nach dieser Bekanntmachung fällig. Endet oder ändert 
sich die Steuerpflicht während des Kalenderjahres, so ist die zu viel 
gezahlte Steuer zu erstatten. Eine Verzinsung erfolgt nicht. 

Sollte sich die Steuerpflicht im Kalenderjahr 2023 neu begründet oder 
sich die Bemessungsgrundlage geändert haben, hat dies die steuer-
pflichtige Person innerhalb zwei Wochen dem zuständigen Fachdienst 
Kämmerei/ Steuern anzuzeigen.
Alle Hunde müssen mit einer gültigen und sichtbar befestigten Hun-
desteuermarke versehen sein. Die aktuelle Hundesteuermarke ist Tür-
kis und vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2026 gültig. Ersatz-
marken sind gebührenpflichtig.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Die Steuerfestsetzung kann innerhalb einer Frist von einem Monat, 
die nach dem Tage der öffentlichen Bekanntmachung zu laufen be-
ginnt, schriftlich oder zur Niederschrift durch Widerspruch bei der 
Stadt Hennigsdorf, der Bürgermeister, Rathausplatz 1, 16761 Hennigs-
dorf angefochten werden.
Ein Widerspruch hat keine aufschiebende Wirkung. Durch die Einle-
gung des Widerspruchs wird somit die Verpflichtung, die festgesetzte 
Steuer fristgerecht zu entrichten, nicht berührt.

Hennigsdorf, 07.12.2022

gez. Th. Günther
Bürgermeister

https://bravors.brandenburg.de/sixcms/media.php/76/GVBl_I_08_2004.pdf
https://bravors.brandenburg.de/sixcms/media.php/76/GVBl_I_36_2019.pdf
https://bravors.brandenburg.de/sixcms/media.php/76/GVBl_I_36_2019.pdf
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Bekanntmachung über die Unanfechtbarkeit des Be-
schlusses über die vereinfachte Umlegung VU 4206 

Hennigsdorf LVIII 

Der Beschluss über die vereinfachte Umlegung VU 4206 Hennigsdorf 
LVIII ist am 19.11.2022 unanfechtbar geworden.

Mit dieser Bekanntmachung wird gemäß § 83 Baugesetzbuch (BauGB) 
in der derzeit gültigen Fassung, der bisherige Rechtszustand durch 
den in dem Beschluss über die vereinfachte Umlegung vorgesehenen 
neuen Rechtszustand ersetzt. Die Bekanntmachung schließt die Ein-
weisung der neuen Eigentümer in den Besitz der zugeteilten Grund-
stücke oder Grundstücksteile ein.

Soweit in dem Beschluss über die vereinfachte Umlegung nichts an-
deres festgelegt worden ist, geht das Eigentum an den ausgetauschten 
oder einseitig zugeteilten Grundstücken oder Grundstücksteilen ge-
mäß § 83 Abs. 3 BauGB lastenfrei auf die neuen Eigentümer über.

Unschädlichkeitszeugnisse sind nicht erforderlich.

Die ausgetauschten oder einseitig zugeteilten Grundstücke oder 
Grundstücksteile werden Bestandteil der Grundstücke denen sie zu-
geteilt werden.

Die Berichtigung der öffentlichen Bücher wird bei den zuständigen 
Behörden veranlasst.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Be-
kanntmachung Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist 
bei der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses der Stadt Hennigs-
dorf, bei dem Öffentlich bestellten Vermessungsingenieur Matthias 
Noffke, Berliner Str. 64 A, 16540 Hohen Neuendorf, schriftlich oder 
zur Niederschrift einzulegen.

Hennigsdorf, den 28.11.2022

gez. Netzband
- Umlegungsausschussvorsitzender-

Bekanntmachung über die Unanfechtbarkeit des Be-
schlusses über die vereinfachte Umlegung VU 4643 

Hennigsdorf LVIX 

Der Beschluss über die vereinfachte Umlegung VU 4643 Hennigsdorf 
LVIX ist am 19.11.2022 unanfechtbar geworden.

Mit dieser Bekanntmachung wird gemäß § 83 Baugesetzbuch (BauGB) 
in der derzeit gültigen Fassung, der bisherige Rechtszustand durch 
den in dem Beschluss über die vereinfachte Umlegung vorgesehenen 
neuen Rechtszustand ersetzt. Die Bekanntmachung schließt die Ein-
weisung der neuen Eigentümer in den Besitz der zugeteilten Grund-
stücke oder Grundstücksteile ein.

Soweit in dem Beschluss über die vereinfachte Umlegung nichts an-
deres festgelegt worden ist, geht das Eigentum an den ausgetauschten 
oder einseitig zugeteilten Grundstücken oder Grundstücksteilen ge-
mäß § 83 Abs. 3 BauGB lastenfrei auf die neuen Eigentümer über.

Unschädlichkeitszeugnisse sind nicht erforderlich.

Die ausgetauschten oder einseitig zugeteilten Grundstücke oder 
Grundstücksteile werden Bestandteil der Grundstücke denen sie zu-
geteilt werden.

Die Berichtigung der öffentlichen Bücher wird bei den zuständigen 
Behörden veranlasst.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Be-
kanntmachung Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist 
bei der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses der Stadt Hennigs-
dorf, bei dem Öffentlich bestellten Vermessungsingenieur Matthias 
Noffke, Berliner Str. 64 A, 16540 Hohen Neuendorf, schriftlich oder 
zur Niederschrift einzulegen.

Hennigsdorf, den 28.11.2022

gez. Netzband
- Umlegungsausschussvorsitzender-



15

Amtsblatt für die Stadt Hennigsdorf

32. Jahrgang · Nr. 1 – 10.01.2023 Öffentliche Bekanntmachungen

Bauabgangsstatistik 2022

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,

das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg hat die Stadt Hennigsdorf 
beauftragt, eine Zusammenfassung über Abrisse von Wohngebäuden 
bis 1000 m³ zu erstellen.

Das Gesetz über die Statistik der Bautätigkeit im Hochbau und der 
Fortschreibung des Wohnungsbestandes (Hochbaustatistikgesetz – 
HbauStatG) regelt, dass für den Abbruch von Wohngebäuden auch 
die Eigentümer zur Auskunft verpflichtet sind.

Zu melden sind als Eigentümer:

 ■ der Abbruch von Wohngebäuden bis 1000 m³ umbauten Raum,
 ■ der Abbruch von Gebäuden bzw. Gebäudeteilen mit Wohnraum, 

die abgebrochen oder durch Schadensfälle der Nutzung entzogen 
worden sind, wenn hierfür kein Neu- oder Wiederaufbau durch-
geführt wurde, 

 ■ die Nutzungsänderung von Wohnraum (dauerhaft genehmigungs-
pflichtige Zweckentfremdung von Wohnungen)

bis spätestens 10.03.2023 an die Stadtverwaltung Hennigsdorf oder 
bis 15.03.2023 direkt an das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg.

Die Unterlagen liegen für Sie kostenlos in der Stadtverwaltung Hen-
nigsdorf im Bürgerbüro bereit. Außerdem ist der Erhebungsbogen 
online abrufbar unter:
www.statistik-bw.de/baut/servlet/LaenderServlet

Sollten Ihrerseits noch Fragen auftreten, wenden Sie sich telefonisch 
an den Fachdienst Stadtplanung, Herr Sachs, Tel. 03302 – 877 179.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe.

http://www.statistik-bw.de/baut/servlet/LaenderServlet 
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Bis zum 28. Februar 2023 einreichen unter:
www.buergerhaushalt-hennigsdorf.de

IHRE STADT.
IHRE IDEEN.
Jetzt Vorschläge für den 
Bürgerhaushalt einreichen.

Aufruf Bürgerhaushalt 2023
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Schüler aus Lateinamerika suchen nette Gastfamilien in 
Deutschland

Lernen Sie einmal die Länder in Lateinamerika ganz praktisch durch 
Aufnahme eines Gastschülers kennen. Im Rahmen eines Gastschü-
lerprogramms mit Schulen aus Brasilien,  Mexiko und Peru sucht die 
DJO - Deutsche Jugend in Europa Familien, die offen sind, Schüler als 
„Kind auf Zeit“ bei sich aufzunehmen, um mit und durch den Gast 
den eigenen Alltag neu zu erleben. 

Die Familienaufenthaltsdauer für die Schüler aus 

Brasilien/Sao Paulo: 15.01. – 02.03.23, 
Peru/Arequipa: 27.01 - 27.02.2023 und
Mexiko/Guadalajara: 05.03. – 25.05.2023

Dabei ist die Teilnahme am Unterricht eines Gymnasiums oder einer 
Realschule am jeweiligen Wohnort der Gastfamilie für den Gast ver-
pflichtend. Die Schüler sind zwischen 14 und 17 Jahre alt und spre-
chen Deutsch als Fremdsprache.

Ein Einführungsseminar vor dem Familienaufenthalt soll die Gast-
schüler auf das Familienleben bei Ihnen vorbereiten und die Basis für 
eine aktuelle und lebendige Beziehung zum deutschen Sprachraum 
aufbauen helfen. Der Gegenbesuch ist möglich.

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an: DJO-Deutsche Jugend in Euro-
pa e.V., Schlossstraße 92, 70176 Stuttgart. Nähere Informationen er-
teilen gerne 

Herr Liebscher unter Telefon 0711-625138 Handy 0172-6326322, 
Frau Putane und Frau Obrant unter Telefon 0711-6586533, 
Fax 0711-625168,
e-Mail: gsp@djobw.de, 
www.gastschuelerprogramm.de.

http://www.gastschuelerprogramm.de
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